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259 der Beilagen zu den StenographischenProtokollen des N ationalratesXV. GP 

Bericht 

des Ausschusses für innere Angelegenheiten 

über den Antrag der Abgeordneten Doktor 
Schranz und Genossen betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Abzeichengesetz 1960 

geändert wird (28/ A) . 

Am 4. Dezember 1979 haben die Abgeordneten 
Dr. Schranz, lng. Nedwed und G~nos­
sen den gegenständlichen InitiativantJrag im Na­
tionalrat eingebracht ullld wie folgt begründet: 

"Das Abzeichengesetz 1960 verbietet das öffent­
liche Tragen oder Zurschaustellen von Abzeichen, 
Emblemen, Symbolen oder ähnlichen Kenn­
zeichen, soweit diese in östel'reich verbotenen 
Organisationen zuzurechnen mnd. Erfahrungen 
in den vergangenen Jahren, ,insbesondere im Zu­
sammenhang ffiitdem Auftreten von rechtsradi­
kalen Kreisen in SS-ähnlichen Uniformen, haben 
jedoch gezeigt, daß es dringend geboten erscheint, 
die Verböte des § 1 des Abzeichengesetzes 1960 
auch auf Uniformen und Uniformteile solcher 
verbotener Orgalllisationen auszuweiten. 

Darüber hinaus erscheint es notwend~g, die 
Bestimmungen des § 2 näher zu präzisieren. Die 
Verbote des § 1 des Abzeichengesetzes 1960 sollen 
nur dann auf Druckwerke, bildliche Darstellungen 
und Aufführungen von Bühnen- und Filmwerken 
Anwendung finden, wenn durch ,diese das Ideen­
gut einer verbotenen Organisation gutgeheißen 
oder propagiert wird. Diese großteils auch bisher 
geltenden Bestimmungen sollen nun auch auf 
Ausstellungen Anwendung finden, bei denen 
Ausstellungsstücke, ,~e unter § 1 fallen, einen 
unwesentlichen Bestandteil der AussteH.ung dar­
stellen. Soweit jedoch Gegenstände im Sinne des 
§ 1 einen wesentlichen Bestandteil einer Aus­
stellung darstellen, w~r.d darüber hinaus durch 

Dr. Lenzi 
Berimterstatter 

den neugefaßten § 2 Abs. 2 bestimmt, daß sich 
derartige Ausstellungen eindeutig gegen das Ideen­
gut der verbotenen Organisation richten müs­
sen. Solche Sonderbestimmungen scheinen not­
wendig, um zu verhindern, daß sich unter Um­
ständen sogar entgegen den Willen des Rechts­
trägers aus solchen Museen oder sonscigen öffent­
lich zugängLichen Schaustellungen eine Propagie­
rung oder Gutheißungdes Gedankengutes einer 
verbotenen Organisation ergibt." 

D~r Ausschuß für innere Angelegenheiten hat 
diesen Initiativantrag in seiner Sitzung am 
26. Feber 1980 in Verhandlung gezogen. In der 
Debatte ergriffen außer dem Berichterstatter, der 
einen Abänderungsantrag zu § 2 Abs. 1 ein­
brachte, die Abgeordneten Dr. 0 f n e r, Dr. L i­
eh a I und lng. Ne d w e d das Wort. 

Bei der Abs~immung wurde der im Antrag 
28/ A enthaltene Gesetzentwurf unter Berück­
sichtigung des obgenannten Abänderungsantrages 
einstimmig angenommen. 

Zu § 1 Abs. 1 stellte der Ausschuß folgendes 
fest: Als Uniformteile sind nur solche anzu­
sehen, deren Zusammenhang mit der Uniform 
unverkennbar ist und die in ihrer Wirkung einen 
der Uniform vergleichbaren Eindruck hervorzu­
rufen geeignet sind. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten 
stellt somit den An t ra g, der Nationalrat 
wolle dem a n g e s chi 0 S sen enG e set z­
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

W,ien, 1980 02 26 

Ing. Hobl 

Obman~ 

.j. 

259 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2 259 der Beilagen 

'j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXX, Uniformen oder Uniformteile gebraucht wer­
mit dem das Abzeichengesetz 1960 geändert den." 

wird 

Der Nanionalrat hat heschlossen: 

Artikel I 

Das Abzei.chengesetz, BGBI. Nr. 84/1960, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 erster Satz,hat zu lauten: 

,,(1) Abzeichen, UIlJiformen oder Uniform­
teile einer in österreich verbotenen Organisation 
dürfen öffentlich weder getragen noch zur Schau 
gestellt,dargesnellt oder verbreitet werden." 

2. § 1 Ahs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Das Verbot des Abs. 1 e~treckt sich 
auch auf Abzeichen, Uniformen und Uniform­
teile, die auf Grund ihrer 1\hnlichkeit oder 
ihrer offenkundigen Zweckbesmmmun,g 371s Er­
satz eines der ~n Abs. 1 erwähnten Abzeichen, 

3. § 2 hat zu lauten: 

,,§ 2. (1) nie Verbote des § 1 finden, wenn 
nicht das Ideengut einer verbotenen O~ganisa­
clon gutgeheißen oder propagiert wird, keine 
Anwendung auf Druckwerke, bildtiche Darstel­
lungen, Aufführunge~ von Bühnen- und Film­
werken sowie Ausstellung,en, bei denen Ausstel­
lungsstücke, die unter ,§ 1 fallen, keinen wesent­
lichen Bestandteil der Ausstellung Idarstel.len. 

(2) Auf. sonstige AussteLLungen finden die Ver­
bote des § 1 dann keine Anwendung, wenn sich 
die Ausstellung und deren Zweckbescimmung 
eindeutig gegen das Ideengut der betreffenden 
verbotenen Organisation ,richten." 

ArtikelII 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Innetesbetraut. 
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